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In ihrer Sitzung am 11. Januar 2012 hat die Kommission Regionale Energieplanung die „Ar-

beitsgruppe Leitlinien“ gegründet. Teilnehmer der Arbeitsgruppe auf Seiten der Kommission 

sind Herr Pendzich (Kommissionsvorsitzender), Herr Droege (Vorsitzender des Regionalra-

tes), Herr Reuter, Herr Ewald, Herr Brunsmeier und Herr von Buchwald. Von Seiten der 

Verwaltung wurde die Arbeitsgruppe durch Herrn Aßhoff (Regionalplaner), Frau Krusat-

Barnickel, Herrn Paulsberg und Herrn Storm unterstützt.  

 

Die Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe, Leitlinien zum Regionalplan Arnsberg, sachlicher Teil-

abschnitt „Energie“ zu entwickeln. In diesen sollten erste inhaltliche Aussagen zum Regio-

nalplan, als Grundlage für die spätere Formulierung von konkreten Zielen und Grundsätzen, 

getroffen werden. Zudem sind die Leitlinien einerseits als Handreichung für die planenden 

Kommunen und andererseits als Basis für die öffentliche Diskussion in der Region zu be-

trachten. Dementsprechend ist es Ziel, die Leitlinien zu veröffentlichen.  

 

Der dieser Vorlage beiliegende Leitlinienentwurf (Anlage) ist das Ergebnis eines intensiven 

Diskussionsprozesses innerhalb der Arbeitsgruppe. Insgesamt hat sich die Arbeitsgruppe 

fünfmal getroffen. Die jeweiligen Arbeitsstände wurden in den Sitzungen am 07. März 2012 

und 08. Mai 2012 (außerordentliche Sitzung) in die Kommission Regionale Energieplanung 

zurückgespiegelt und die Kommissionsmitglieder erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme.  
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voRWoRt

Die energiewende muss aus den städten und gemeinden heraus wachsen und von den 
Menschen dort getragen werden. es gilt unverändert das Motto des – fast in Vergessen-
heit geratenen – agenda 21-Prozesses: „global denken – lokal handeln“. 

Der regionalrat und die bezirksregierung arnsberg wollen diesen Vorgang unterstüt-
zen. Dem dient das Vorhaben, einen regionalplan „energie“ für südwestfalen zu erar-
beiten, der die Perspektiven für die erneuerbaren energien in der region beschreibt 
und planerisch sichert. Das vorliegende leitlinien-Papier ist ein wichtiger schritt auf 
diesem Weg. Die leitlinien geben schwerpunktmäßig auskunft, in welcher Weise sich 
der zukünftige ausbau von Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und den anderen un-
erschöpfl ichen energiequellen in südwestfalen nach den Vorstellungen von regionalrat 
und bezirksregierung vollziehen kann. Damit bieten sie einerseits einen richtungsim-
puls: „Wo stehen wir, wo wollen wir hin“. 

andererseits aber möchten regionalrat und bezirksregierung über das leitlinien-
Papier mit den Menschen in südwestfalen ins gespräch kommen, die mit praktischem 
handeln und politischen entscheidungen die energiewende voranbringen wollen. Die 
vorliegenden leitlinien sollen Orientierungsrahmen und Diskussionsgrundlage für den 
zu erarbeitenden regionalplan „energie“ sein. sie sind eine ausdrückliche einladung an 
alle regionalen akteure, den Wandel zu einer „energieregion südwestfalen“ gemeinsam 
zu gestalten. 

Hermann-Josef Droege Dr. Gerd Bollermann Michael Pendzich

(regionalratsvorsitzender)  (regierungspräsident) (Vorsitzender Kommission 

  regionale energieplanung)
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Die endlichkeit der fossilen energieträger und 
das Voranschreiten des anthropogen verur-
sachten Klimawandels stellen unsere gesell-
schaft vor eine große herausforderung.

Mit zunehmender Technisierung stieg in den 
vergangenen beiden Jahrhunderten der ener-
giebedarf der bevölkerung rapide an. erst in 
den letzten Jahrzehnten konnte in Deutsch-
land ein leichter rückgang des energiebedarfs 
erreicht werden. Mit dem Wissen um die end-
lichkeit vieler klassischer energieträger, wie 
Kohle, gas, Öl, aber auch der grundstoffe der 
Kernenergienutzung, stellt sich die Frage nach 
den möglichen alternativen. Die Diskussion um 
eine neuausrichtung der energieversorgungs-
strukturen wird somit auf der einen seite vom 
Wunsch nach einer beständigen energieversor-
gung angetrieben. auf der anderen seite wird 
durch die Verfeuerung von fossilen energie-
trägern über Jahrmillionen eingespeichertes 
cO2 in die atmosphäre abgegeben, worin die 
Ursache für den anthropogen verursachten 
Treibhauseffekt gesehen wird. Die Folgen eines 
damit verbundenen Klimawandels sind zum Teil 
bereits heute durch eine Zunahme von stark-
wetterereignissen zu erkennen und werden in 
den kommenden Jahren weiter zunehmen. Die-
se entwicklungen befeuern die Diskussion um 
eine energiewende ebenfalls in erheblichem 
Maße, und das nicht nur in Deutschland. 

auf ebene der europäischen Union haben sich 
die staats- und regierungschefs auf einen 
Dreiklang der Prioritäten im rahmen des 

pRäambeL

Umbaus unserer energiesysteme geeinigt. im 
Zentrum allen handelns sollen die sicherheit, 
die nachhaltigkeit und die bezahlbarkeit der 
energieversorgung stehen. Mit dem stichwort 
nachhaltigkeit rückt dabei nicht nur die Frage 
der ökologischen Folgen des hohen energie-
bedarfs und des sich vollziehenden Klimawan-
dels ins Zentrum der Diskussion. Die Frage der 
intergenerationellen gerechtigkeit, insbeson-
dere bei der nutzung endlicher ressourcen, ist 
hierbei ebenso zu behandeln. 

Dass sich hinter dem genannten Zieldreieck 
ein erhebliches Konfliktpotential verbirgt, steht 
außer Zweifel. Oberste handlungsmaxime 
derer, die die energiewende planen und voran-
treiben, muss es daher sein, einen gerechten 
ausgleich dieser anforderungen zu erreichen. 
Voraussetzung hierfür ist eine übergeordnete 
und fachübergreifende Planung, die nicht dem 
spezifischen interesse einer einzelnen gruppe, 
sondern dem ausgleich der unterschiedlichen 
belange verpflichtet ist.

Deutschland
Die gesamtdeutsche antwort auf die Frage der 
energieversorgung der Zukunft wird vereinfacht 
gesagt in einer übergreifenden steigerung der 
energieeffizienz und der damit verbundenen 
einsparung von energie sowie einem ausbau 
des anteils der erneuerbaren energien gese-
hen. Mit diesem Umbau der energiesysteme 
besteht die chance sich aus der abhängigkeit 
fossiler energieträger, welche zu einem großen 
anteil importiert werden müssen, zu lösen und 
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gleichsam den ausstoß des klimawirksamen 
cO2 durch energieeinsparung und nutzung cO2-
neutraler energieträger deutlich zu reduzieren. 
Zudem birgt die Umsetzung von effizienzstrate-
gien für alle beteiligten eine Win-Win-situation, 
da neben den Vorteilen für die Umwelt auch die 
laufenden Kosten von haushalten und Unter-
nehmen gesenkt werden. Dabei stellt die ener-
giewende nicht nur für die energiewirtschaft 
eine erhebliche technische herausforderung 
dar. Um die einsparziele zu erreichen, gilt es, 
ausgereifte Techniken, beispielsweise im be-
reich effizienter gebäudedämmungen oder der 
Kraft-Wärme-Kopplung, stärker in die Umset-
zung zu bringen. Darüber hinaus sind techni-
sche innovationen voranzutreiben, um zusätzli-
che einspar- und effizienzpotentiale zu schaffen 
bzw. wirtschaftlich zu erschließen. 

bei der Deckung des zukünftig bestehenden 
energiebedarfs sind zur steigerung des anteils 
der erneuerbaren energien am energiemix auch 
weiterhin erhebliche investitionen in Forschung 
und entwicklung erforderlich. auf diese Weise 
können neue arten der erzeugung regenera-
tiver und cO2-neutraler energie erschlossen 
und bestehende Techniken weiterentwickelt 
werden. aktuell erfahren die Fragen der inte-
gration des regenerativ gewonnenen stroms 
in die bestehenden netzstrukturen bzw. des 

notwendigen netzausbaus sowie der speiche-
rung von energie einen enorm hohen bedeu-
tungszuwachs. insbesondere die energieträger 
sonne und Wind sind von einer hohen Volatilität 
gekennzeichnet und können hinsichtlich der 
Menge des produzierten stroms kaum gesteu-
ert werden. Für ein konstantes stromdargebot 
ist es somit entscheidend, Überschussstrom zu 
speichern und zu Zeiten hoher strombedarfe 
wieder ins netz einzuspeisen.

neben der energiewende als technische her-
ausforderung ergibt sich zudem eine Vielzahl 
von räumlichen Fragestellungen und Konflikten. 
so unterscheiden sich die auswirkungen der 
anlagen zur erzeugung von strom aus regene-
rativen energien zum Teil deutlich von denen 
der traditionellen anlagen zur erzeugung von 
strom aus fossilen brennstoffen. ein wesent-
licher Punkt in diesem Zusammenhang ist der 
hohe grad der Dezentralisierung der energie-
erzeugung auf seiten der erneuerbaren energi-
en. Wo sich früher großkraftwerke auf wenige 
bereiche konzentrierten und diese nahezu 
vollständig in anspruch nahmen, verteilen sich 
die anlagen der erneuerbaren energien stärker 
in der Fläche und generieren ein Miteinander 
unterschiedlicher nutzungen im gleichen raum. 



8

es wird deutlich, dass es der Koordination der 
sich verändernden raumansprüche des ener-
giesektors untereinander, aber auch in bezug 
auf die raumansprüche anderer nutzungen 
bedarf. Da sich die Konfl ikte, die dem eingangs 
genannten Zieldreieck innewohnen, auch auf 
der räumlichen ebene niederschlagen, ist auch 
hier eine übergeordnete sichtweise und Pla-
nung erforderlich. Die raumordnung als zusam-
menfassende, überörtliche und überfachliche 
Planung zur entwicklung, Ordnung und siche-
rung des raumes bietet diese sichtweise. 

Die beschriebene strategie zum Umbau des 
energiesystems gilt es, unter anderem vor dem 
hintergrund der heterogenität des raumes, 
ausgehend von bundesweiten Zielaussagen und 
regelungen über die ebene der länder, regi-
onen und Kommunen bis auf die stufe eines 
jeden haushaltes herunterzubrechen.

nRW und die Region südwestfalen 
Mit den bundesweit meisten standorten fossi-
ler großkraftwerke und einem anteil von mehr 
als einem Drittel an den Treibhausgasemissi-
onen in Deutschland kommt dem land nord-
rhein-Westfalen im Zuge der energiewende 

eine entscheidende bedeutung zu. Daher hat 
die landesregierung die ihr nachgeordneten 
behörden und einrichtungen damit beauftragt, 
den ausbau der erneuerbaren energien zu 
fördern. in bezug auf die Windenergie bedeutet 
das einen geplanten ausbau des anteils am 
strombedarf von ca. 3 % auf 15 % bis zum Jahr 
2020. Verbindliche Vorgaben auch in bezug 
auf das Thema energieeinsparungen sind im 
entwurf zum Klimaschutzgesetz nrW enthal-
ten. Das Klimaschutzgesetz nrW sieht darüber 
hinaus die erstellung eines Klimaschutzplanes 
vor. Dieser soll unter anderem hinweise und 
Vorgaben für die regionalplanung beinhalten. 

Daneben schaff t das land nordrhein-Westfalen 
auch fi nanzielle anreize, z. b. durch die För-
derung der energetischen sanierung oder der 
Kraft-Wärme-Kopplung. 

im regierungsbezirk arnsberg hat sich der 
regionalrat als politisches gremium der region 
und Träger der regionalplanung für die fünf 
südwestfälischen Kreise (hochsauerlandkreis, 
Märkischer Kreis, Kreise Olpe, siegen-Witt-
genstein und soest) intensiv mit der Thematik 
der energiewende befasst. eine eigens für den 
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regierungsbezirk durchgeführte Machbarkeits-
studie mit dem Titel „Potentiale erneuerbarer 
energien im regierungsbezirk arnsberg“ dient 
hierbei als eine wesentliche grundlage für den 
ausbau der erneuerbaren energien. im ge-
gensatz zu vielen anderen Untersuchungen 
beschränkt sich die studie nicht auf einzelne 
energieträger. sie verfolgt vielmehr einen 
integrierten ansatz, indem sie alle regenera-

tiven energieträger gemeinsam betrachtet. 
im ergebnis zeigt die Machbarkeitsstudie das 
sogenannte machbare ausbaupotential der 
regenerativen energien im regierungsbezirk 
arnsberg auf. Darüber hinaus beinhaltet die 
Machbarkeitsstudie handlungsempfehlungen, 
um den ausbau der erneuerbaren energien zu 
fördern.
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im anschluss an die Veröff entlichung der stu-
die und eine intensive Diskussion der in ihr 
getroff enen aussagen folgte am 07.04.2011 
die entschließung des regionalrates zum 
„aktionsprogramm erneuerbare energien im 
regierungsbezirk arnsberg“. inhalt dieses Pro-
gramms ist 

• der auftrag an die bezirksregierung, Maß-
nahmen zum ausbau der erneuerbaren 
energien zu entwickeln, 

• eine gezielte Förderung u. a. der besonders 
naturverträglichen erzeugung von strom aus 
erneuerbaren energien unter anderem einge-
bettet in die regionale südwestfalen sowie

• die schaff ung des rechtlichen rahmens als 
Voraussetzung für die Umsetzung der in der 
Machbarkeitsstudie aufgezeigten Potentiale 
auf regionaler ebene. 

Zur begleitung des aktionsprogramms erneu-
erbare energien im regierungsbezirk arnsberg 
durch den regionalrat wurde eine Kommission 
„regionale energieplanung“ eingerichtet, die 
entscheidungen des regionalrates vorbereitet. 

beim ausbau der erneuerbaren energien 
kommt der Verknüpfung von Forschung und 
Wissenschaft mit regionalen akteuren der 
Wirtschaft und kommunalen Vertretern eine 
große bedeutung zu. sie ist Voraussetzung 

dafür, die insbesondere auch an den hochschu-
len und Forschungseinrichtungen der region 
entwickelten, technischen innovationen über 
Pilotprojekte zur Marktreife zu bringen. Mit 
diesem Technologietransfer kann ein beitrag 
zur beschleunigung der energiewende und der 
praxisorientierten lösung bestehender techni-
scher Probleme erreicht werden. Zudem profi -
tieren auf diese Weise die lokalen Unternehmen 
stärker von der mit der energiewende verbun-
denen Wertschöpfung.

Für die bauliche Umsetzung der energiewen-
de bedarf es über Projektideen und fi nanzielle 
ressourcen hinaus zudem geeigneter stand-
orte und planerischer rahmensetzungen auf 
den unterschiedlichen räumlichen ebenen. 
hierbei kommt sowohl der kommunalen bau-
leitplanung als auch der regionalplanung als 
regionalisierte raumordnung eine entschei-
dende rolle zu. letztere ist insbesondere über 
das instrument der regionalpläne in der lage 
raumnutzungskonfl ikte zu lösen und Vor-
sorge für unterschiedliche raumnutzungen 
zu treff en. Darüber hinaus ist sie wegen ihrer 
gemeindeübergreifenden betrachtungsweise 
dazu geeignet, interkommunale lösungen für 
unterschiedliche räumliche Fragen der ener-
giewende anzubieten. entsprechend hat der 
regionalrat als Träger der regionalplanung die 
regionalplanungsbehörde der bezirksregie-
rung arnsberg mit der erstellung eines entspre-
chenden regionalplanteilabschnitts beauftragt.  
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Regionalplan arnsberg sachlicher teilab-
schnitt „energie“

aktuell setzt sich der regionalplan arnsberg 
aus drei räumlichen Teilabschnitten zusam-
men. als überfachliche Planung werden in 
den Teilabschnitten unterschiedliche raum-
bezogene Themenfelder, wie beispielsweise 
die Freiraum- und die siedlungsentwicklung, 
behandelt. Zur Unterstützung der energiewen-
de sollen die bestehenden aussagen zukünftig 
durch weitere, das Thema energie betreff ende 
aussagen, ergänzt werden. hierzu wird ein 
sachlicher Teilabschnitt entwickelt, der alle 
energiebezogenen regelungen für den Pla-
nungsraum südwestfalen energieträgerüber-
greifend zusammenführt. 

Mit diesem Planwerk betritt die regional-
planung in arnsberg in mindestens zweierlei 
hinsicht neuland. Zum einen ist es der erste 
Plan, der die gebiete der aktuell rechtswirk-
samen räumlichen Teilabschnitte in gänze 
betrachtet. Zum anderen handelt es sich um 
den ersten fachlich sektoralen Teilabschnitt, 
den es mit den bestehenden regionalen Teilab-
schnitten in einklang zu bringen gilt, um dem 

anspruch an eine überfachliche raumordnung 
gerecht zu werden. Darüber hinaus werden mit 
dem Oberthema energie für die regionalpla-
nung zum Teil neue Fragestellungen behandelt. 
entsprechend erfordert die erstellung des 
sachlichen Teilabschnitts „energie“ neben den 
förmlichen Verfahrensschritten umfängliche 
Vorarbeiten. Diese umfassen neben der schlich-
ten recherche und neuerhebung relevanter 
Daten z. b. zur energieerzeugung sowohl einen 
intensiven Dialog mit den unterschiedlichsten 
regionalen akteuren, insbesondere den kom-
munalen Vertretern, als auch die entwicklung 
eines inhaltlichen Konzepts zu den geplanten 
regelungen. Diese Vorarbeiten dienen schließ-
lich als basis für den eigentlichen regionalpla-
nentwurf, der durch den erarbeitungsbeschluss 
des regionalrates in das förmliche erarbei-
tungsverfahren eingebracht wird.  

bis dato führte die regionalplanungsbehörde 
bereits fachliche und regionsbezogene Dialoge, 
unter anderem mit Vertretern von Wirtschaft, 
Tourismus, naturschutz und Kommunen. Darü-
ber hinaus wurde eine Datenbank der im Pla-
nungsraum vorhandenen energieerzeugungs-
anlagen samt standortzuordnung angelegt. 

sachlicher teilabschnitt „energie“

Planungsraum

Räumliche teilabschnitte für

• Kreis soest und hochsauerlandkreis
• Kreise Olpe und siegen-Wittgenstein
• Märkischer Kreis
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Zur inhaltlichen Vorbereitung und als erstes 
konzeptionelles gerüst hat der regionalrat 
arnsberg in seiner sitzung am 05.07.2012 die 
leitlinien für den regionalplan arnsberg, sach-
licher Teilabschnitt „energie“ verabschiedet. 
Diese dienen der regionalplanungsbehörde 
als Orientierung bei der erstellung des regio-
nalplanentwurfes. sie sind dabei keine strikte 
Vorgabe des regionalrates, sondern vielmehr 
Diskussionsgrundlage für den weiteren Dialog 
mit den regionalen akteuren. in gleichem Maße 
sind sie aber dazu gedacht, auch der breiten 
Öffentlichkeit die geplanten inhalte des regio-

nalplanes zu verdeutlichen. Für die planenden 
Kommunen, die sich derzeit zu einem großen 
Teil ebenfalls mit dem Thema energiewende 
befassen, haben die leitlinien zudem empfeh-
lenden charakter. so können die Kommunen 
frühzeitig mögliche zukünftige Vorgaben der 
regionalplanung bei ihren eigenen planeri-
schen Überlegungen berücksichtigen.  

Die entwicklung der leitlinien erfolgte durch 
einen intensiven Diskussionsprozess. hierzu 
wurde eine arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern der regionalratskommission „re-
gionale energieplanung“ und der regionalpla-
nungsbehörde der bezirksregierung arnsberg 
gegründet. ergebnis des leitlinienprozesses ist 
das vorliegende Papier, welches sowohl in die 
Kommission als auch in den regionalrat rück-
gekoppelt wurde. entsprechend des regional-
ratsbeschlusses beinhaltet das leitlinienpapier 
erläuterungen zu den unterschiedlichen The-
menkomplexen, zu denen regelungen in den 
regionalplan aufgenommen werden sollen. es 
beinhaltet demnach keine konkreten Formulie-
rungen für Ziele und grundsätze der raumord-
nung. 
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Da sich unter dem stichwort energie ein weites 
Themenspektrum verbirgt, war es bereits im 
rahmen des leitlinienprozesses erforderlich, 
erste Überlegungen zu den spielräumen und 
grenzen der regelungsmöglichkeiten eines 
solchen regionalplanes anzustellen. grund-
sätzlich trifft ein regionalplan nur regelungen 
zu raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen. entsprechend wurde auch die Frage 
der raumbedeutsamkeit behandelt. aussagen, 
beispielsweise zu kleinteiligen solaranlagen auf 
hausdächern, sind demnach nicht möglich.

Weitere einschränkungen ergeben sich durch 
bestehende fachgesetzliche regelungen, die 
trotz des überfachlichen Koordinationsauftrags 
der raumordnung unmittelbar gelten. in die-
sem Zusammenhang ist z. b. das erneuerbare-
energien-Wärmegesetz zu nennen, welches 
unter anderem zwingende Vorgaben bezüglich 
des anteils der erneuerbaren energien an der 
Deckung des heizwärmebedarfs von neubau-
ten macht. Darüber hinaus ist an dieser stelle 
festzuhalten, dass die regionalplanung kaum 
regelungsmöglichkeiten im Zusammenhang 
mit dem netzausbau hat. auch dieser ist dem 
Fachplanungsrecht zugeordnet. Die Vereinbar-
keit mit den Zielen der raumordnung wird hier-
bei im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens 
durch ein raumordnungsverfahren geprüft. in 
diesem wird die raumverträglichkeit der Pla-
nung untersucht. 

Unter berücksichtigung des zuvor genannten 
behandeln die in den nachfolgenden abschnit-
ten dargestellten leitlinien ausschließlich The-
menkomplexe, die der steuerungswirkung der 
raumordnung zugänglich sind. Die Frage der 
raumbedeutsamkeit wird jeweils am anfang 
eines abschnittes themenbezogen beurteilt 
und erläutert.

Die leitlinien zum regionalplan arnsberg 
– sachlicher Teilabschnitt „energie“ –  sind 
inhaltlich in die abschnitte 

- Windenergie
- solarenergie
- bioenergie
- Wasserkraft
- geothermie
- erdgas aus unkonventionellen lagerstätten – 

„Fracking“
- Verbrennungskraftwerke
- energieeffizienz und 
- energieleitungen 

unterteilt. neben den hinweisen zur raumbe-
deutsamkeit gliedern sich die verschiedenen 
abschnitte in einen bzw. wenige leitsätze und 
einen dazugehörigen Textteil. in diesem werden 
weitergehende erläuterungen zu den leitsät-
zen gegeben. 
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1. WinDeneRgie

Der überwiegende anteil der Windenergie-
anlagen, wie sie heute errichtet werden, 
ist als raumbedeutsam einzustufen. Für 
einzelanlagen geht der Windenergie-erlass 
2011 davon aus, dass diese bei einer anla-
genhöhe von mehr als 100 m in der regel 
raumbedeutsam sind. Windfarmen im sinne 
des UVPg (mindestens 3 anlagen) sind 
hingegen gemäß Windenergie-erlass stets 
als raumbedeutsam einzustufen. 
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DeR RegionaLpLan WiRD voRRangge-
biete füR Die eRRichtung unD moDeR-
nisieRung von WinDkRaftanLagen aLs 
positive fLächenausWeisung DaR-
steLLen. Die voRRanggebiete WeRDen 
ohne Die WiRkung von eignungsge-
bieten, aLso ohne ausseRgebietLiche 
ausschLussWiRkung, DaRgesteLLt. 

Die Onshore-Windenergie ist derzeit eine wirt-
schaftliche Möglichkeit zur erzeugung von 
strom aus erneuerbaren energien, weshalb ihr 
im rahmen der energiewende eine besondere 
bedeutung zukommt. Von den in der Machbar-
keitsstudie „Potentiale erneuerbarer energien 
im regierungsbezirk arnsberg“ betrachteten 
energieträgern ist sie zudem der energieträger 
mit dem größten Potential bezüglich ausbau und 
installierter leistung in der region. Die nutzung 
dieses Potentials ist jedoch nicht konfliktfrei. Mo-
derne und leistungsstarke Windkraftanlagen mit 
gesamthöhen von 150–200 m können in sensib-
len bereichen auswirkungen z. b. auf Tiere, aber 
ebenso auf den Menschen haben. Diese Konflik-
te gilt es, durch planerisches handeln zu lösen. 
ebenso ist es erforderlich, die konkurrierenden 
raumnutzungsansprüche zusammenzubringen. 
Daher sind auf den unterschiedlichen Planungs-
ebenen geeignete standorte für den ausbau 
der Windenergie zu identifizieren und planungs-
rechtlich zu sichern. 

bei der auswahl geeigneter Flächen werden 
sowohl auf regionalplanerischer als auch auf 
bauleitplanerischer ebene vergleichbare Krite-
rien herangezogen, wobei der unterschiedliche 
Detaillierungsgrad beider Planungsebenen zu 
berücksichtigen ist. Unterschieden wird zwi-
schen „harten“ Tabu-Kriterien, wie z. b. dem 

artenschutz als bindende Vorgaben, und „wei-
chen“ Tabu-Kriterien. letztere werden in die 
planerische abwägung eingestellt. Unter die 
Kategorie „weiche“ Tabu-Kriterien fallen unter 
anderem landschaftsästhetische belange, bei 
welchen häufig subjektive sichtweisen zum Tra-
gen kommen. Der regionalplan soll in diesem 
Zusammenhang den Kommunen durch die 
Verwendung transparenter und nachvollzieh-
barer entscheidungskriterien eine hilfestellung 
im Umgang mit dieser Thematik geben und 
verdeutlichen, dass es sich um eine Verände-
rung auf Zeit handelt (reversibel). Zudem ist die 
Frage der optimalen ausnutzbarkeit der stand-
orte bei ihrer auswahl mitzudenken. insbeson-
dere höhenbegrenzungen sollten daher nur im 
einzelfall, z. b. wegen Wetterstationen oder be-
langen der luftfahrt, vorgesehen werden. nicht 
heranzuziehen bei der auswahl von standorten 
sind dagegen eigentumsrechtliche aspekte. 

bauplanungsrechtlich fallen Windenergiean-
lagen gemäß § 35 (1) nr. 5 baugb in die Kate-
gorie der im außenbereich privilegierten an-
lagen. Durch eine positive standortzuweisung 
in Flächennutzungsplänen oder als Ziele der 
raumordnung kann jedoch auch für privilegier-
te Vorhaben, wie die der Windenergie, ein Pla-
nungsvorbehalt erreicht werden (vgl. § 35 (3) 
s. 3 baugb). bis dato erfolgte die planerische 
steuerung der Windenergie im regierungsbe-
zirk ausschließlich auf ebene der kommunalen 
bauleitplanung. seit dem ersten Windenergie-
erlass nrW im november 1996 hat die über-
wiegende Zahl der gemeinden im Planungs-
raum Konzentrationszonen für die Windenergie 
in ihre Flächennutzungspläne aufgenommen. 
Diese sind mittlerweile zu einem großen Teil 
komplett ausgenutzt oder entsprechen nicht 
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mehr den technischen anforderungen heutiger 
Windenergieanlagen (z. b. wegen höhenbe-
grenzungen, ungünstiger Flächenzuschnitt). 
aus diesem grund und wegen des fortlaufend 
hohen ansiedlungsdrucks seitens der betreiber 
von Windkraftanlagen sowie der politischen 
Zielsetzungen zum ausbau der erneuerbaren 
energien auf den unterschiedlichen ebenen 
ist eine Überarbeitung bestehender Konzep-
te erforderlich. Viele gemeinden haben dies 
erkannt und sind aktuell, mit unterschiedlichen 
arbeitsständen, damit befasst, ihre kommuna-
len Planungen zu überarbeiten. 

Mit der erhöhung von leistung und größe bei 
modernen anlagen nehmen auch die Windab-
schattungseffekte der einzelnen anlagen unter-
einander zu, wodurch sie in einem größeren ab-
stand zueinander aufgestellt werden müssen. 
Daraus folgt, dass Windparks für 5–10 anlagen 
mitunter raumbedarfe aufweisen, die eine 
einzelne gemeinde auf grund bestehender re-
striktionen gegebenenfalls nicht bereitstellen 
kann. Daher ist eine übergemeindliche Planung 
erforderlich, die in der lage ist, unabhängig von 
gemeindegrenzen geeignete bereiche für den 
ausbau der Windenergie zu identifizieren und 
zu sichern. Die regionalplanung kann diesem 
übergemeindlichen Planungserfordernis rech-
nung tragen, wie die langjährigen erfahrungen 
mit entsprechenden regionalplanerischen 
regelungen in vielen regionen Deutschlands 
zeigen. 

Ziel der regionalplanung ist es, durch positi-
ve standortaussagen das übergemeindliche 
ausbaupotential der Windenergie über Vor-
ranggebiete räumlich zu konzentrieren und 
bereiche für diese nutzung zu reservieren. auf 
eine außergebietliche ausschlusswirkung wird 
bei den regionalplanerischen Darstellungen zur 
Windenergie verzichtet.

Kommunale Konzentrationszonen unterhalb 
der Darstellungsgrenze können dann auch wei-
ter durch die gemeinden ausgewiesen werden. 
größere Konzentrationszonen bedürfen hinge-
gen einer Darstellung im regionalplan. Da es 
sich jedoch nicht um eine regionalplanerische 
steuerung mit ausschlusswirkung handelt, 
bedarf es auch keiner neuen bzw. überarbeite-
ten regionalen gesamtkonzeption der Windvor-
rangbereiche auf regionaler ebene. regional-
planänderungen können so einzelfallbezogen 
bearbeitet und bei Vereinbarkeit mit den be-
stehenden Zielen der raumordnung schneller 
durchgeführt werden.

bei der erstellung des regionalplanerischen 
Konzepts für Windvorranggebiete gilt es, 
bestehende und in aufstellung befindliche 
kommunale Planungen in die Überlegungen mit 
einzubeziehen. eine enge abstimmung mit den 
städten und gemeinden ist hierbei unerläss-
lich. bezüglich möglicher auswahlkriterien trifft 
der Windenergie-erlass bereits erste aussagen. 
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Zudem wird durch das landesamt für natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz nrW derzeit 
eine Potentialstudie erneuerbare energien – 
Teilbereich „Windenergie“ – erstellt, welche 
ebenfalls unterschiedliche Kriterien benennt.

zuR föRDeRung Des RepoWeRing soLL 
eine textLiche RegeLung füR Den 
austausch bestehenDeR anLagen au-
sseRhaLb von voRRanggebieten nach 
einzeLfaLLpRüfung in Den RegionaL-
pLan aufgenommen WeRDen.

neben der neuerrichtung von Windenergieanla-
gen birgt besonders das repowering bestehen-
der anlagen ein erhebliches Potential, den anteil 
der erneuerbaren energien auszubauen. Zwar 
hat das repowering in nordrhein-Westfalen 
aktuell, auf grund des jüngeren baudatums der 
anlagen, noch nicht den stellenwert wie in den 
norddeutschen Küstenregionen. Vor einem zeit-
lichen Planungshorizont von 10–15 Jahren ist 
jedoch mit einem erheblichen bedeutungszu-
wachs innerhalb dieses Zeitraums zu rechnen. 

Durch den austausch bestehender, kleinerer 
anlagen durch moderne und leistungsfähigere 
anlagen im rahmen des repowering besteht 
der Vorteil, dass bei gleicher bzw. höherer 
installierter leistung weniger anlagen errichtet 
werden müssen. hierdurch kann es zu einer re-
duzierten beeinträchtigung von landschaftsbild 
und artenschutz kommen (z. b. geringere barri-

erewirkung durch größeren anlagenabstand). 

Durch die größere anlagenhöhe wächst jedoch 
auch der einwirkungsbereich einer solchen 
anlage auf die unterschiedlichen schutzgüter. 
Diesem Umstand gilt es, im rahmen des repo-
wering rechnung zu tragen. innerhalb der dar-
zustellenden Vorranggebiete werden, zumin-
dest für den Maßstab der regionalplanung, die 
Umweltauswirkungen der Windenergieanlagen 
berücksichtigt. Die Zielsetzung muss jedoch 
lauten, das repowering auch in den kommuna-
len Konzentrationszonen zu fördern, die außer-
halb der Vorranggebiete des regionalplanes 
liegen. Voraussetzung ist hierbei aber immer 
eine einzelfallbezogene Prüfung der raumver-
träglichkeit. 

um eine optimaLe ausnutzung, DeR 
auf RegionaLpLaneRischeR ebene 
DaRzusteLLenDen voRRanggebiete 
füR Die WinDkRaft zu eRReichen, soLL 
ein textLicheR gRunDsatz zuR gRenz-
übeRschReitenDen abstimmung DeR 
kommunaLen WinDeneRgiepLanungen 
in Den RegionaLpLan aufgenommen 
WeRDen. 

Durch die Vorranggebiete im regionalplan 
werden auf übergemeindlicher ebene geeigne-
te räume für die errichtung von Windparks und 
einzelanlagen gesichert. Wesentliche planungs-
rechtliche Weichenstellungen werden zudem 
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auf ebene der kommunalen bauleitplanung 
getroffen, weshalb ihr eine wesentliche bedeu-
tung beim ausbau der Windenergie zukommt. 

Da, wie bereits ausgeführt, der Flächenbedarf 
von Windparks moderner bauart zum Teil die 
Flächenverfügbarkeit einzelner gemeinden 
übersteigen kann, ist eine übergemeindliche 
abstimmung der Planung für einen flächenef-
fizienten ausbau der Windenergie notwendig. 
Zudem kann bei angrenzenden Konzentrations-
zonen unterschiedlicher gemeinden die errich-
tung einer großen Windenergieanlage, wegen 
der genannten Windabschattungseffekte, die 
ausnutzbarkeit der angrenzenden Konzentra-
tionszone beeinflussen und somit das gesamt-
potential reduzieren. aus diesen gründen ist 
eine intensive abstimmung der kommunalen 
Planungen bis hin zu interkommunalen Kon-
zentrationszonen unerlässlich. 

in Den RegionaLpLan soLLen textLi-
che RegeLungen aufgenommen WeR-
Den, unteR WeLchen voRaussetzun-
gen Die nutzung DeR WinDeneRgie im 
WaLD voR Dem hinteRgRunD RegionaL-
pLaneRischeR unD natuRschutzfach-
LicheR beLange mögLich ist. 

Unter anderem ist es aufgabe der regionalpla-
nung, konkurrierende raumnutzungsansprü-
che untereinander und gegeneinander abzuwä-
gen. Die hierbei in bezug auf den ausbau der 
Windenergie entstehenden Konflikte beziehen 
sich zum Teil auf naturschutzfachliche aspekte, 
die der planerischen abwägung nicht immer 
zugänglich sind. Die naturschutzfachliche 
Kulisse ist hierbei im nördlichen und südlichen 
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Planungsbereich auf grund verschiedener 
naturräumlicher gegebenheiten sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. 

Die soester börde im nördlichen Planungsraum 
ist mit ihren waldarmen und großräumigen 
Offenlandbereichen aus naturschutzfachli-
cher sicht besonders für den Vogelschutz 
von bedeutung. aus diesem grund sind weite 
Teile als eU-Vogelschutzgebiete geschützt. 
gleichzeitig finden sich in diesem bereich 
standorte, die wegen ihrer Windhöffigkeit für 
den bau von Windenergieanlagen besonders 
geeignet erscheinen. Deshalb soll auch dieser 
Planungsraum auf mögliche Vorranggebiete hin 
überprüft werden. Dabei zeichnet sich bereits 
jetzt ab, dass die belange des arten- sowie des 
habitatschutzes bei einem weiteren ausbau 
der Windenergie häufig nur schwer zu überwin-
den sein werden. 

Der Planungsraum südlich des haarstrangs ist 
durch große Waldbestände gekennzeichnet. im 
Durchschnitt liegt der Waldanteil in diesem be-
reich bei über 55 %, wobei einzelne Kommunen 
Waldanteile von über 70 % aufweisen.1  Dabei 
ist die nutzung des Waldes zur erzeugung von 
strom aus Wind zurzeit nur in einem engen 
rahmen landesplanerischer regelungen mög-
lich. Will man die ausbauziele für die Windener-
gie und somit auch für die erneuerbaren ener-
gien insgesamt in südwestfalen erreichen, ist 
es jedoch erforderlich, auch den Wald stärker 
als bisher für die Windenergienutzung freizuge-
ben. 

Zwar ist die regionalplanung an die landespla-
nerischen Vorgaben gebunden, eine lockerung 

der betroffenen regelung für die inanspruch-
nahme von Wald ist allerdings für die Fort-
schreibung des landesentwicklungsplanes 
nrW (leP) vorgesehen. Die Konkretisierung 
dieser Vorgaben wird dann aufgabe der regi-
onalplanung sein. im rahmen der entwurfs-
erstellung sollen im Vorgriff auf die geplante 
Änderung des leP die Voraussetzungen für 
eine Waldinanspruchnahme zugunsten der 
Windenergie als regionale lösung formuliert 
werden. in diesem Zusammenhang gilt es, sich 
mit dem vielschichtigen gebilde Wald ausein-
anderzusetzen und Kriterien herauszuarbei-
ten, nach welchen Waldbereiche identifiziert 
werden können, die vor dem hintergrund ihrer 
ökologischen Wertigkeit / ihres Potentials für 
die nutzung der Windenergie in Frage kommen. 
so darf z. b. nicht nur der aktuelle Zustand des 
Waldes ausschlaggebend sein, vielmehr gilt es, 
auch sein entwicklungspotential zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus sind auch Vorbelas-
tungen durch angrenzende nutzungen, wie 
z. b. autobahnen oder gewerbestandorte, zu 
berücksichtigen. in diesem Zusammenhang 
hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
landwirtschaft, natur- und Verbraucherschutz 
des landes nordrhein-Westfalen den leitfaden 
„rahmenbedingungen für Windenergieanlagen 
auf Waldflächen in nordrhein-Westfalen“ her-
ausgegeben. Der leitfaden dient den regional-
planungsbehörden als empfehlung / arbeits-
hilfe und ist für die Forstbehörden verbindliche 
Vorgabe.

1 Daten des iT-nrW (stand 31.12.2010)
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2. soLaReneRgie

sind lediglich großflächige anlagen raumbe-
deutsam. ab welcher größe dies der Fall ist, 
muss gegebenenfalls im einzelfall entschieden 
werden. Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die 
die Darstellungsgrenze der regionalplanung 
von 10 ha überschreiten, sind hingegen stets 
als raumbedeutsam einzustufen. 

RaumbeDeutsame photovoLtaik-fRei-
fLächenanLagen soLLen DuRch eine 
textLiche RegeLung im RegionaLpLan 
ausschLiessLich auf bauLich voRbe-
Lastete stanDoRte geLenkt WeRDen. 

Die solarenergie verfügt in der Machbarkeits-
studie nach der Windenergie über das zweit-
größte Potential zum ausbau der erneuerbaren 
energien im regierungsbezirk. hierbei bezieht 

bei den unterschiedlichen anlagen zur nutzung 
der solarenergie ist darauf hinzuweisen, dass 
nur entsprechend große anlagen raumbe-
deutsam sind. aufdachanlagen sind demnach 
nicht raumbedeutsam und somit auch nicht 
durch Ziele oder grundsätze der raumordnung 
steuerbar. bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

sich das in dieser studie ermittelte Potential 
ausschließlich auf die im regierungsbezirk 
vorhandenen und geeigneten Dachflächen. 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen wurden bei 
der Potentialermittlung nicht berücksichtigt. 
Dieses ergebnis macht deutlich, dass die solar-
energie auch ohne einen größeren Verbrauch 
von Freiflächen einen erheblichen beitrag zur 
energiewende leisten kann. 

aus sicht der regionalplanung ergibt sich da-
her das Ziel, den Freiraum für seine originären 
nutzungen, wie landwirtschaft und erholung, 
auch in Zukunft von Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen frei zu halten. Da die errichtung grö-
ßerer anlagen jedoch deutlich wirtschaftlicher 
ist als die dezentrale installation von zumeist 
kleinen anlagen auf gebäuden, soll sie nicht 
gänzlich verhindert werden. Zu gunsten des 
Freiraums ist die errichtung raumbedeutsamer 
anlagen allerdings auf diejenigen bereiche zu 
beschränken, die auf grund bisheriger nutzun-
gen dem Freiraum bereits entzogen worden 
sind oder erhebliche belastungen, z. b. durch 
autobahnen oder schienenwege, aufweisen. 
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Das beschriebene Vorgehen entspricht auch 
den aktuellen regelungen des eeg, welche eine 
einspeisevergütung lediglich für „vorbelaste-
te“ standorte wie brachflächen und Deponien 
sowie bereiche entlang von hauptverkehrstras-
sen vorsieht. Die aktuelle Förderpolitik könnte 
zu dem schluss verhelfen, dass die beschrie-
bene regionalplanerische regelung an dieser 
stelle entbehrlich ist. auch die Tatsache, dass 
der Planungsraum weder bundes- noch landes-
weit über herausragend gute einstrahlungs-
bedingungen verfügt, könnte diesen schluss 
nahelegen. Mit einem Planungshorizont von 
10–15 Jahren und dem anhaltenden technolo-
gischen Fortschritt ist allerdings davon auszu-
gehen, dass die errichtung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen in wenigen Jahren auch 
ohne einspeisevergütung und mit den regiona-
len einstrahlungsbedingungen wirtschaftlich 
möglich wird. 

Dies wurde auch in unterschiedlichen ge-
sprächen von energieerzeugern gegenüber 
der bezirksregierung bestätigt. Zudem zeigen 
aktuelle anfragen von Kommunen im Vorfeld 

zu Verfahren nach § 34 lPlg ein zunehmendes 
interesse von investoren an der errichtung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Daran änder-
te auch das bekanntwerden des erheblichen 
absenkens der einspeisevergütung für solar-
strom im laufenden Jahr wenig.  

inwieweit über die textlichen regelungen hin-
aus auch zeichnerische Darstellungen, z. b. in 
der rechtlichen Form von Vorbehaltsgebieten, 
als Positivplanung für raumordnerisch geeig-
nete standorte, wie ehemalige Militäranlagen, 
erforderlich bzw. sinnvoll sind, ist im weiteren 
entwurfsprozess zu klären. gegenwärtig wird 
keine zwingende notwendigkeit zur aufnahme 
von zeichnerischen Darstellungen in den regi-
onalplan gesehen.
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bei der Frage der raumbedeutsamkeit in be-
zug auf bioenergie muss zwischen dem anbau 
der biomasse, der Weiterverarbeitung und der 
eigentlichen energieerzeugung unterschieden 
werden. 

Die anbauflächen für biomasse in Form von 
nachwachsenden rohstoffen erreichen in aller 
regel die Darstellungsschwelle der regional-
planung. hierbei handelt es sich um forst- und 
ackerwirtschaftliche nutzflächen, die auf 
ebene der raumordnung durch die raumnut-
zungskategorien allgemeine Freiraum- und ag-
rarbereiche und Waldbereiche abgedeckt wer-
den. entsprechend dieser Darstellungen in den 
räumlichen Teilabschnitten des regionalplanes 
arnsberg besteht für den anbau von biomasse 
bereits ein regionalplanerischer rahmen. Wei-
tergehende Vorgaben, z. b. zu ackerbaulichen 
erzeugnissen oder zur Fruchtfolge, sind auf 
ebene der regionalplanung regelmäßig nicht 
möglich. so koordinieren regionalpläne „ledig-
lich“ raumnutzungen, aber keine landnutzung 
bzw. landbewirtschaftung. Zieladressat ist zu-
dem nicht der einzelne landwirt (vgl. § 4 rOg). 

auf seiten der Weiterverarbeitung sind insbe-
sondere biogasanlagen von bedeutung. sie 
werden in der regel im Freiraum im Zusam-
menhang mit landwirtschaftlichen betrieben 
errichtet. Diese sind weiter zu unterscheiden 
in einerseits bauplanungsrechtlich nach § 35 
baugb privilegierte anlagen und andererseits 
große, nicht privilegierte anlagen. biogasanla-
gen der ersten gruppe sind in der regel nicht 
raumbedeutsam. bei nicht privilegierten an-
lagen hingegen gilt es, im einzelfall zu prüfen, 
inwieweit sie aufgrund ihrer raumwirkung 
raumbedeutsam sind. hierbei gilt nicht die 
10 ha-Darstellungsschwelle als Maßstab der 
raumbedeutsamkeit.

3. bioeneRgie
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energiemix voraussichtlich weiter an bedeu-
tung gewinnen. im gegensatz zur Wind- und 
zur sonnenenergie, deren erzeugung wetterab-
hängig und daher nicht steuerbar ist, besteht 
bei biomasse grundsätzlich die Möglichkeit der 
speicherung. Die Zwischenspeicherung von 
biogas, z. b. im gasnetz, ist ebenso möglich wie 
die zeitversetzte Verfeuerung von holzhack-
schnitzeln. 

auch die energetische nutzung von biomasse 
ist, wie die der zuvor genannten energieträger, 
nicht konfliktfrei. so bestehen z. b. nutzungs-
konkurrenzen hinsichtlich der anbauflächen 
für biomasse einerseits und der nahrungs-
mittelproduktion andererseits. auch das The-
ma einer monostrukturierten landwirtschaft 
und ihrer Folgen für die artenvielfalt und das 
landschaftsbild wird in der Diskussion über 
nachwachsende rohstoffe immer wieder auf-
gegriffen. in bezug auf den bioenergieträger 
holz darf hingegen nicht vernachlässigt wer-
den, dass er für die südwestfälische Wirtschaft 
nicht nur energieträger, sondern im wesentli-
chen rohstoff für die holzwerkstoffindustrie 
ist. auch vermeintliches restholz wird in der 
region zu Pressspanplatten verarbeitet. somit 
sollte in der forstwirtschaftlichen Wertschöp-
fungskette vor einer thermischen Verbren-
nung zunächst eine stoffliche Verwertung des 
rohstoffes holz stehen. Wie jedoch einleitend 
ausgeführt, bestehen auf ebene der regio-
nalplanung für diese Konflikte im Detail kaum 
steuerungsmechanismen. inwieweit grund-
satzaussagen möglich und sinnvoll sind, wird 
in der weiteren entwurfserstellung vertiefend 
geprüft. 

Die Weiterverarbeitung von holz erfolgt regel-
mäßig innerhalb der bereiche für gewerbliche 
und industrielle nutzungen sowie im allgemei-
nen siedlungsbereich und ist demnach weit-
gehend geregelt. Da somit im Zusammenhang 
mit dem sachlichen Teilabschnitt „energie“ kein 
weiterer steuerungsbedarf gesehen wird, kann 
die Frage der raumbedeutsamkeit im einzel-
nen an dieser stelle vernachlässigt werden. 

Die energetische Verwertung bei biogasanlagen 
erfolgt in der regel am anlagenstandort selbst 
und ist demnach mit der biogasanlage als ein-
heit zu betrachten. Feste biomasse, wie holz-
hackschnitzel, werden hingegen zumeist am 
standort des Verbrauchers (blockheizkraftwer-
ke, holzpelletheizung im einfamilienhaus etc.) 
verfeuert. sie werden unter Punkt 7 behandelt. 

DeR RegionaLpLan soLL textLiche aus-
sagen zuR föRDeRung DeR bioeneRgie 
enthaLten. hieRbei ist beabsichtigt, 
voR Dem hinteRgRunD Des unteR-
schieDLichen DaRgebots DeR unteR-
schieDLichen aRten von biomasse 
zWischen WaLDaRmen unD WaLDRei-
chen gebieten zu DiffeRenzieRen. 

im gegensatz zu den erneuerbaren energien 
Wind, Wasser und sonne erfolgt die erzeugung 
von energie aus biomasse wie bei fossilen 
energieträgern durch einen Verbrennungspro-
zess, bei welchem cO2 freisetzt wird. Der große 
Vorteil gegenüber den fossilen energieträgern 
liegt hierbei darin, dass nur so viel cO2 freige-
setzt wird, wie beim anbau von biomasse auch 
wieder in den Pflanzen gespeichert wird. 

Darüber hinaus wird die bioenergie wegen der 
speicherproblematik durch den anstieg des 
anteils volatiler energieträger im deutschen 

3. bioeneRgie
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Die RäumLiche veRteiLung Raumbe-
DeutsameR biogasanLagen soLL im 
RegionaLpLan DuRch textLiche Rege-
Lungen gesteueRt WeRDen. sie sinD 
entWeDeR auf geeignete stanDoRte im 
sieDLungsRaum zu Lenken oDeR unteR 
beRücksichtigung DeR bestehenDen 
RegeLungen zum schutz von natuR- 
unD fReiRaum in Die LanDschaft zu 
integRieRen. voRaussetzung füR Die 
ansieDLung im fReiRaum soLL Die nut-
zung DeR abWäRme oDeR Die einspei-
sung Des biogases ins gasnetz sein. 

Das in biogasanlagen erzeugte biogas wird in 
der Mehrzahl der betriebe direkt am anlagen-
standort unter erzeugung von Wärme in strom 
umgewandelt. Da sich die großen Wärmesen-
ken auf den siedlungsraum konzentrieren, 
bleibt bei dezentral im Freiraum gelegenen 
anlagen als Wärmeabnehmer zumeist nur der 
landwirtschaftliche betrieb selbst. Mit zuneh-
mender anlagengröße übersteigt jedoch die 
erzeugte Wärmeenergie den Wärmebedarf. Das 
energetische Potential des biogases wird dann 
nicht voll genutzt, was es zu vermeiden gilt. 
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im siedlungsraum, wo biogasanlagen in gewer-
bebieten und industriegebieten vom grundsatz 
her zulässig sind, wird die Wärme in direkter 
nähe zu potentiellen abnehmern erzeugt. Ko-
operationen mit gewerbebetrieben sind eben-
so denkbar, wie die installation von nah- und 
Fernwärmenetzen. auf diese Weise können  
z. b. öffentliche einrichtungen oder Wohngebie-
te beheizt werden. 

ein weiterer aspekt ist das mit dem betrieb von 
biogasanlagen verbundene Verkehrsaufkom-
men. Dies steigt mit zunehmender anlagen-
größe an. Die Verkehrsstrukturen im Freiraum 
sind für derartige belastungen häufig nicht 
ausgelegt. Das steigende Verkehrsaufkommen 
hat unter anderem auch einfluss auf die allge-
meinen Freiraumfunktionen. Die Verkehrsinfra-
struktur von gewerbe- und industriegebieten 
innerhalb der bereiche für gewerbliche und 
industrielle nutzungen (gib) ist für derartige 
Verkehrsbelastungen zumeist besser geeignet. 
ein mit der lenkung auf den siedlungsbereich 
verbundener, im einzelfall möglicher anstieg 
der gib-bedarfe der entsprechenden Kommu-
ne, wird jeweils antragsbezogen auf basis der 
aktuellen bedarfe und Flächendargebote bi-
lanziert. eine umfassende neubilanzierung der 
gib-bedarfe findet im rahmen der entwurfser-
stellung nicht statt. 

Vor dem hintergrund der aktuellen entwick-
lungen im bereich der eeg-Förderung von 
biogasanlagen ist ein Zubau raumbedeutsamer 
biogasanlagen in den nächsten Jahren nicht zu 
erwarten. Zu nennen sind unter anderem eine 
beschränkung der Vergütung auf anlagen unter 
750 kW ab 01.01.2014 sowie die einführung 
einer neuen anlagenklasse „gülleanlage-75 kW“. 
hinzu kommt, dass im bereich der Kofermenta-
tion der Markt bereits heute weitgehend gesät-
tigt ist. auch aus diesen gründen empfiehlt es 
sich, die gib-bilanz einzelfallbezogen zu aktua-
lisieren. 
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Die raumbedeutsamkeit von Wasserkraftwer-
ken hängt stark von der größe der Wasserkraft-
anlage ab. Kleinere laufwasserkraftwerke sind 
in der regel nicht raumbedeutsam. Dies gilt 
insbesondere für aktuelle Forschungsansätze 
zu Kleinstwasserkraftanlagen in Fließgewäs-
sern oder der bestehenden Ver- und entsor-
gungsinfrastruktur. bei großen Wasserkraftan-
lagen, die z. b. wegen des Treibwasserkanals 
eine deutliche raumbeanspruchung aufweisen, 
ist die raumbedeutsamkeit eher gegeben. 
speicherkraftwerke in Form von Pumpspei-
chern sind auf grund ihrer größe und des 
erheblichen eingriffs in natur- und landschaft 
hingegen regelmäßig als raumbedeutsam ein-
zustufen und daher regionalplanerisch steuer-
bar. 

in Den RegionaLpLan soLLen text-
Liche aussagen zuR föRDeRung DeR 
nutzung Des potentiaLs DeR WasseR-
kRaft an Raum- unD natuRveRtRägLi-
chen stanDoRten aufgenommen WeR-
Den. hieRbei Liegt Die pRioRität auf 
effizienzsteigeRung unD eRneueRung 
bestehenDeR WasseRkRaftanLagen 
soWie DeR eneRgetischen nutzung 
bestehenDeR QueRbauWeRke unD 
nicht Dem zubau neueR QueRbauWeR-
ke zuR WasseRkRaftnutzung. 

Die nutzung der Wasserkraft hat im Planungs-
raum südwestfalen insbesondere auch auf 
grund seiner bewegten Topographie eine lange 
Tradition. im landesinternen Vergleich liegt die 
region mit annähernd 60 % der in nrW instal-

4. WasseRkRaft
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lierten leistung an erster stelle. rd. 50 % der 
energie wird hierbei an standorten der vorhan-
denen Talsperren erzeugt. 

auf grund der langen Tradition der Wasser-
kraftnutzung zeigt die Machbarkeitsstudie, 
dass ein großer Teil des in der region vorhan-
denen Potentials bereits durch bestehende an-
lagen genutzt wird. Dennoch muss es Ziel sein, 
auch die restlichen Potentiale, soweit mit den 
naturschutz- und wasserrechtlichen rahmen-
bedingungen vereinbar, zu mobilisieren und die 
gewässer nachhaltig zu nutzen. 

bezüglich der rechtlichen rahmenbedingungen 
ist an dieser stelle auf die Wasserrahmenricht-
linie der eU und die entsprechende Umsetzung 
im Whg hinzuweisen, welche verpflichtende 
bewirtschaftungsziele vorgibt. Vor dem hinter-
grund dieser bewirtschaftungsziele ist die er-
richtung neuer Querbauwerke zur Wasserkraft-
nutzung zwar nicht generell ausgeschlossen, 
aber nur nach sorgfältiger Prüfung im einzelfall 
möglich. bei den bestehenden Querbauwerken 
gibt es hingegen standorte, die gegenwärtig 
keiner energetischen nutzung zugeführt wor-
den sind. Für derartige standorte, welche auch 
vor dem hintergrund der bewirtschaftungsziele 
(s. o.) langfristig nicht zurückgebaut werden 
sollen, enthält das Whg einen Prüfauftrag zur 
abschätzung der energetischen nutzungsmög-
lichkeiten (vgl. § 35 Whg). 

hierzu soll von der bezirksregierung arnsberg 
eine entsprechende studie in auftrag gegeben 
werden, sobald die haushaltsrechtlichen rah-

menbedingungen vorliegen. Daneben verfügen 
aktuell 9 der 28 Talsperren im regierungsbe-
zirk nicht über eine Wasserkraftnutzung. 

in bezug auf die im regierungsbezirk vorhan-
denen Wasserkraftwerke (laufwasserkraft-
werke und Talsperren) besteht zum Teil noch 
weiteres Optimierungs- und Modernisierungs-
potential, das es ebenfalls zu nutzen gilt. 

DeR RegionaLpLan soLL DuRch text-
Liche RegeLungen zuR nutzung von 
taLspeRRen aLs pumpspeicheRkRaft-
WeRke (pRüfauftRag) einen beitRag 
zuR Lösung DeR speicheRpRobLematik 
Leisten. pRojektieRte pumpspeicheR-
kRaftWeRke soLLen im faLLe absehba-
ReR ReaLisieRung bei entspRechenDeR 
RäumLicheR ausDehnung zeichne-
Risch aLs voRbehaLtsgebiete DaRge-
steLLt WeRDen.

Der speicherung von energie aus erneuerbaren 
energiequellen ist, wie bereits angesprochen, 
eine wesentliche Voraussetzung für das ge-
lingen der energiewende. Pumpspeicherkraft-
werke stellen eine technische Möglichkeit zur 
kurzfristigen speicherung (Fokus auf stunden-
ausgleich) mit hoher energieeffizienz dar und 
können demnach einen beitrag zur lösung der 
speicherproblematik leisten. bedingt durch 
den großen Flächenbedarf von Ober- und Un-
terbecken verursachen Pumpspeicherkraftwer-
ke jedoch zumeist auch einen erheblichen ein-
griff in natur- und landschaft. Diesen Konflikt 
gilt es, bereits auf regionaler ebene zu lösen. 



auf grund bestimmter standortanforderungen, 
insbesondere einer großen höhendifferenz 
zwischen Ober- und Unterbecken (Fallhöhe), 
können Pumpspeicherkraftwerke nur an ent-
sprechend geeigneten standorten errichtet 
werden. Der südliche Planungsraum erfüllt 
durch sein geländeprofil dieses hauptkrite-
rium und bietet sich daher grundsätzlich für 
die errichtung neuer Pumpspeicherkraftwerke 
an. Um den eingriff in natur- und landschaft 
hierbei auf ein Minimum zu reduzieren, sollen 
die bestehenden Talsperren als Unterbecken 

für mögliche Pumpspeicherkraftwerke in den 
Fokus gerückt werden. hierdurch würde sich 
der eingriff auf die errichtung von Oberbecken 
und zusätzlichen technischen anlagen reduzie-
ren. Zudem ist bei bestehenden Talsperren mit 
Wasserkraftnutzung ein erforderlicher netzein-
speisepunkt im Umfeld bereits vorhanden. 

gegenwärtig untersuchen mehrere Wasserver-
bände, unter anderem der ruhrverband, den 
ausbau einzelner Talsperren zu Pumpspeicher-
kraftwerken. eine beeinträchtigung sonstiger 
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wasserwirtschaftlicher belange ist hierbei  
auszuschließen. Touristische belange sind 
ebenfalls in die betrachtung mit einzustellen. 

in den räumlichen Teilabschnitten des regio-
nalplanes arnsberg sind bestehende Pump-
speicherkraftwerke gegenwärtig als Oberflä-
chengewässer dargestellt. eine entsprechende 
Darstellung ist bei Überschreiten der Darstel-
lungsschwelle auch für neue Pumpspeicher-
kraftwerke erforderlich. Da bei Projekten dieser 
größenordnung von einer langen entwicklungs-

dauer auszugehen ist, kann es erforderlich sein, 
realistische standorte bereits jetzt durch zeich-
nerische Darstellungen, beispielsweise als Vorbe-
haltsgebiet, zu sichern. Voraussetzung ist aber, 
dass sich die Planungen möglicher betreiber in 
absehbarer Zeit hinreichend konkretisieren. 
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Die geothermie nutzt das energetische Poten-
tial der mit zunehmender Tiefe steigenden 
Temperatur in der erdoberfläche (lithosphä-
re). Verbreitet sind hier vornehmlich kleine 
anlagen für ein- und Mehrfamilienhäuser. 
Diese sind grundsätzlich als nicht raumbe-
deutsam zu betrachten. aktuell kommt die 
geothermie zunehmend auch im größeren 
Maßstab als sogenannte Tiefengeothermie  
(> 400 m – 5.000 m) in die Umsetzung [z. b. in 
arnsberg zur beheizung des örtlichen Freizeit-
bades (85° c bei 2.835 m Tiefe)]. Die über der 
erdoberfläche befindlichen anlagenteile erfül-
len hierbei nach aktuellem Kenntnisstand auf 
grund ihrer geringen größe und der geringen 
sonstigen oberirdischen raumwirkung (Ver-
kehr, lärm etc.) voraussichtlich nicht das 
Kriterium der raumbedeutsamkeit. 

bezüglich der raumbedeutsamkeit der unter-
irdischen auswirkungen der Tiefengeothermie 
ist anzumerken, dass die raumordnung nur 
raumnutzungen auf der Oberfläche steuert. 
so trifft die raumordnung zum bergbau im 
ruhrgebiet, abgesehen von den oberirdischen 
anlagen,  trotz seiner erheblichen auswirkun-
gen keine aussagen. Die steuerung ist alleine 
dem bergrecht vorbehalten. Dennoch kann 
geothermie in bezug auf den grundwasser-
schutz, welcher unter anderem durch Ziele und 
grundsätze der raumordnung unterstützt wird, 
im einzelfall raumbedeutsam sein. Je nach Ver-
fahren wird bei der geothermie das zunächst 
weitgehend undurchlässige gestein durch die 
Technik des „hydraulic Fracturing“ 2  aufgebro-

5. geotheRmie



chen und künstlich ein risssystem erzeugt, 
durch das später ein Wärmeträgermedium 
geleitet werden kann. im Zuge des  „hydraulic 
Fracturing“ kann es zum einsatz von chemika-
lien kommen. Derzeit besteht noch Klärungs-
bedarf bezüglich eines damit verbundenen 
risikos der grundwasserbeeinträchtigung.

in Den RegionaLpLan soLLen textLi-
che RegeLungen zuR föRDeRung DeR 
mit Den beLangen Des geWässeR-
schutzes veRtRägLichen geotheRmie 
aufgenommen WeRDen. 

neben der oberflächennahen geothermie, 
welche in der regel Wärme unter anderem 
für Wohngebäude liefert, besteht bei Tiefen-
geothermie, neben der erzeugung von Wär-
me, auch die Möglichkeit strom zu erzeugen. 

sowohl die Technik zur erzeugung von Wärme 
als auch insbesondere das Verfahren zur er-
zeugung von strom aus Tiefengeothermie 
befinden sich derzeit noch in einem entwick-
lungsstadium mit einzelnen Pilotprojekten. Für 
die Wärmegewinnung wird im gegensatz zur 
stromgewinnung aus Tiefengeothermie bis 
2020 die Umsetzung weiterer einzelprojekte in 
der region erwartet. bei erfolgreicher Weiter-
entwicklung der Technologie zur stromerzeu-
gung bietet die Tiefengeothermie im gegensatz 
zu den volatilen energieträgern die Möglichkeit 
einer konstanten energiebereitstellung. Daher 
gilt es, diese Technologie unter bestimmten 
Voraussetzungen zu fördern. Wegen der noch 
nicht vollends kalkulierbaren risiken in bezug 
auf den gewässerschutz muss dieser belang 
aber stets Vorrang vor der energieerzeugung 
haben. 
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2    bei der Technik des „hydraulic Fracturing“, auch „Fracking“ genannt, 

erzeugt man im gestein risse indem große Mengen Wasser unter hohem 

Druck in das gestein einpresst werden. Um die risse offen zu halten, fügt 

man dem Wasser stützmittel (in der regel sand) bei. Zusätzlich werden in 

der regel chemische Mittel, z. b. zur Verbesserung der Fließfähigkeit oder 

aus gründen des Korrosionsschutzes, beigefügt.
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bei der Förderung von erdgas unterscheidet 
man hinsichtlich der lagerstätten zwischen 
konventionellen und unkonventionellen lager-
stätten. Konventionelle lagerstätten weisen 
eine ausreichend große Durchlässigkeit auf, 
so dass das erdgas aufgrund des natürlichen 
lagerstättendrucks einem bohrloch zuströmen 
und somit einfach gewonnen werden könnte. 
im Unterschied dazu weisen unkonventionel-
le lagerstätten nur eine äußerst geringe bis 
gar keine Durchlässigkeit auf. Um das gas 
fördern zu können, müssen durch technische 
Maßnahmen wie dem „hydraulic Fracturing“ 
(Fracking – vgl. Fußnote auf s. 29) risse im ge-
stein erzeugt werden. Da in nrW bislang kaum 
erfahrungen mit dieser Technik bestehen, kann 
die Frage der raumbedeutsamkeit gegenwärtig 
nicht abschließend geklärt werden.

6. eRDgas aus unkon-
ventioneLLen LageR-
stätten – „fRacking“

Derzeit in nrW in rede stehende aufsuchungs-
maßnahmen für unkonventionelle erdgaslager-
stätten würden nur punktuelle einzelprojekte 
(z. b. einzelbohrung) darstellen und unterhalb 
der schwelle der raumbedeutsamkeit zurück 
bleiben. 

bei einer später evtl. möglichen erschließung 
eines erdgasförderfeldes ist davon auszuge-
hen, dass mehrere bohrstellen in einem raster 
mit dazugehöriger verkehrlicher und sonstiger 
technischer infrastruktur errichtet werden 
müssen. eine solche anlagenkonstellation wäre 
voraussichtlich raumbedeutsam.

in bezug auf die raumbedeutsamkeit der un-
terirdischen auswirkungen sei auf die ausfüh-
rungen unter Punkt 5 verwiesen. 
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sagen in bezug auf mögliche raumwirkungen 
dieser Fördertechnologie beinhalten. ergebnisse 
der studie werden spätestens im sommer 2012 
erwartet. auf grund der zur Zeit noch unsiche-
ren lage bezüglich des Themas Fracking sind 
zunächst keine detaillierten regelungen im regi-
onalplan vorgesehen. Dem risiko einer mögli-
chen gewässerbeeinträchtigung durch chemi-
sche Frackingmittel, die ins gestein eingepresst 
werden, soll jedoch durch einen strikten Vorrang 
des gewässerschutzes vor der erdgasförderung 
aus unkonventionellen lagerstätten begegnet 
werden. Da raumbedeutsame Vorhaben die Ziele 
und grundsätze der raumordnung zu beachten 
bzw. zu berücksichtigen haben, werden hier-
durch bestehende regelungen der räumlichen 
Teilabschnitte zum gewässerschutz klarstellend 
ergänzt. 

6.1

Foto: © Yarik -  aboutpixel.com

im RegionaLpLan soLL DeR voRRang 
Des geWässeRschutzes in bezug zuR 
aufsuchung unD geWinnung von 
eRDgas aus unkonventioneLLen La-
geRstätten DuRch ein textLiches zieL 
abgesicheRt WeRDen. 

Der Frackingtechnologie wird in nordrhein-West-
falen unter anderem auf grund der möglichen 
risiken für das grundwasser mit skepsis begeg-
net. Welche risiken mit dem Fracking wirklich 
verbunden sind, kann zur Zeit jedoch niemand 
mit sicherheit beurteilen. in nrW hat die lan-
desregierung die bergbehörde bei der bezirksre-
gierung arnsberg angewiesen, über anträge auf 
Fracking bis zum Vorliegen einer studie über die 
risiken dieser Fördertechnik nicht zu entschei-
den. Diese studie soll unter anderem auch aus-
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größe und auswirkungen von Verbrennungs-
kraftwerken variieren je nach eingesetzter Tech-
nik deutlich. Die anlagen reichen gegenwärtig 
vom Micro-blockheizkraftwerk für das einfa-
milienhaus über blockheizkraftwerke (bhKW) 
zur Versorgung ganzer Wohngebiete bis hin zu 
großen gas- und Dampfturbinenkraftwerken 
(guD) und Kohlekraftwerken. Micro-bhKW 
sind hierbei als nicht raumbedeutsam einzu-
stufen. bei den klassischen Kraftwerkstypen 
(guD, Kohle) ist hingegen regelmäßig von einer 
raumbedeutsamkeit auszugehen. Unabhängig 
von der Wahl des energieträgers bei bhKW ist 
hier regelmäßig einzelfallbezogen zu untersu-
chen, ob das Vorhaben als raumbedeutsam 
einzustufen ist oder nicht. Kriterien können 
größe und installierte leistung der anlage oder 
die größe des mit nah- oder Fernwärme ver-
sorgten gebietes sein. Pauschale grenzwerte 
können an dieser stelle zur einstufung der 
anlage nicht angeführt werden. 

im RegionaLpLan soLL auf Die DaRsteL-
Lung von kRaftWeRksstanDoRten  
z. b. aLs gib-z veRzichtet WeRDen.

gegenwärtig sind der regionalplanungsbe-
hörde keine konkreten Planungen zu neuen 
Verbrennungskraftwerken bekannt. inwieweit 
in ergänzung zum ausbau der erneuerba-
ren energien in südwestfalen neue Verbren-
nungskraftwerke für fossile energieträger als 
brückentechnologie erforderlich werden, kann 
derzeit nicht abgeschätzt werden. im allgemei-
nen sind aber auch Kraftwerke zur erzeugung 
von strom, bspw. aus fester biomasse, als 
Verbrennungskraftwerke zu betrachten. 

baurechtlich sind Kraftwerke als gewerbebe-
triebe einzustufen und demnach vom grund-
satz her in gewerbe- bzw. industriegebieten 
zulässig. Durch die bestehenden Darstellungen 
von gib in den räumlichen Teilabschnitten des 

7. veRbRennungs-
kRaftWeRke



regionalplanes arnsberg sind daher bereits 
Flächen, die sich potentiell zur ansiedlung von 
Kraftwerken eignen, vorhanden. inwieweit sich 
die bestehenden gib zur ansiedlung eines 
bestimmten Kraftwerkes im einzelfall eignen, 
kann nur vor dem hintergrund der spezifischen 
anforderungen des jeweiligen Kraftwerkspro-
jektes bestimmt werden. Zu berücksichtigen 
sind in diesem Zusammenhang unter anderem 
der Flächenbedarf, der Zuliefer- und abfahrts-
verkehr sowie die abstandsregelungen nach 
der seVesO ii richtlinie der eU. eine vorsorgli-
che Darstellung von gib über die bestehenden 
Flächen hinaus wird ohne konkrete Projekte als 
nicht zielführend betrachtet, weshalb darauf 
verzichtet wird. bei zukünftigen Kraftwerkspro-
jekten, die sich im bestehenden regionalplane-
rischen rahmen nicht abbilden lassen, besteht 
jedoch nach wie vor die Möglichkeit, ein regio-
nalplanänderungsverfahren einzuleiten.  

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Kraft-
werke im allgemeinen siedlungsbereich zuläs-
sig. Moderne bhKW z. b. weisen mittlerweile 
derart niedrige emissionswerte auf, dass sie di-
rekt innerhalb der Wohnlagen errichtet werden 
können, um diese mit Wärme zu versorgen. 

Der Verzicht auf die neuausweisung von Kraft-
werksstandorten mit zum Teil isolierter lage 
und die Unterbringung neuer Kraftwerke in 
den bestehenden siedlungsbereichen (unter 
berücksichtigung von abstandsregelungen) 
bietet grundsätzlich den Vorteil, dass die neben 
strom auch Wärme produzierenden Kraftwerke 
näher an potentielle Wärmeabnehmer heran-
rücken könnten. hierdurch steigt das Potential 
zum einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung (siehe 
auch Punkt 8).
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8. eneRgieeffizienz

Vergleichbar stellt sich die situation in der 
industrie dar. in unterschiedlichen industrie-
zweigen wird im Produktionsprozess Wärme 
erzeugt, die nur zu einem begrenzten Teil in den 
anlagen selbst verwertet wird. 

auf der anderen seite besteht in verschiedenen 
industriebereichen zum Teil ein erheblicher 
bedarf an Prozesswärme, der bei hohem ener-
gieeinsatz extra erzeugt wird. Private haushalte 
haben in der summe ebenfalls einen hohen 
heizwärmebedarf. 

Durch die nutzung der Überschusswärme 
aus der stromerzeugung und unterschiedli-
chen industriellen Prozessen kann der ener-
gieeinsatz zur Wärmeerzeugung in anderen 
bereichen ersetzt und ein zusätzlicher ener-
gieverbrauch vermieden werden. aus diesem 
grund ist bei Kraftwerksplanungen ebenso 
wie bei der errichtung anderer energieinten-
siver großprojekte zu prüfen, inwieweit die 
Möglichkeit zur nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung besteht. Vorraussetzung ist hierbei 
die räumliche nähe von Wärmeerzeugung und 
Wärmeverbrauch, da der Wärmetransport 
zumeist mit erheblichen Verlusten verbun-
den ist. in diesem Zusammenhang ist das 
Wärmesenkenkataster  der Fachhochschule 
südwestfalen zu nennen, welches raumbezo-
gen auskunft über potentielle abnehmer von 
Überschusswärme liefert. es kann damit als 
Datengrundlage für die einrichtung dezen-
traler Wärmenetze / Wärmekooperationen 
herangezogen werden. 

Das Thema energieeffizienz spielt, wie bereits 
in der einleitung dargestellt, im rahmen der 
energiewende eine bedeutende rolle. sie wird 
aber im Wesentlichen durch fachrechtliche 
Vorgaben, wie sie z. b. in der energieeinspar-
verordnung zu finden sind, geregelt. Der raum-
bezogenen regionalplanung bleiben hier nur 
wenige spielräume. 

Da die regionalplanerischen aussagen im 
Zusammenhang mit energieeffizienz von 
übergreifendem charakter sind, kann für die 
energieeffizienz kein eigenständiger Maßstab 
zur ermittlung der raumbedeutsamkeit aufge-
zeigt werden. Die entsprechenden regelungen 
greifen daher immer dann, wenn die jeweiligen 
Planungen und Maßnahmen von sich aus das 
Kriterium der raumbedeutsamkeit erfüllen. 

in Den RegionaLpLan soLL eine textLi-
che foRDeRung zuR pRüfung Des po-
tentiaLs DeR kRaft-WäRme-koppLung 
bei kRaftWeRkspLanungen unD eneR-
gieintensiven gRosspRojekten aufge-
nommen WeRDen. 

auf der einen seite entsteht bei der Verfeue-
rung von energieträgern (erneuerbare / endli-
che) zur stromerzeugung mehr oder weniger 
als „nebenprodukt“ Wärme. Diese wird jedoch 
in vielen Fällen nicht umfänglich genutzt, son-
dern zu einem großen Teil z. b. in Kühltürmen 
an die Umgebung abgegeben. entsprechend 
bleibt ein Teil des energetischen Potentials des 
energieträgers ungenutzt. 
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Für Freileitungen mit einer nennspannung von 
110 kV und mehr ist nach § 43 lPlg DVO ein 
raumordnungsverfahren durchzuführen. in die-
sem wird die raumverträglichkeit der Freilei-
tung geprüft. gleiches gilt für gasversorgungs-
leitungen ab einem Durchmesser von 300 mm. 
entsprechend sind diese energieleitungen stets 
als raumbedeutsam zu betrachten. 

analog zu unterirdisch verlegten gasleitungen 
sind auch als erdkabel verlegte stromtrassen 
im bereich der hochspannung in der regel als 
raumbedeutsam anzusehen. im einzelfall kön-
nen z. b. aber auch Freileitungen im Mittelspan-
nungsbereich raumbedeutsam sein. 

im RegionaLpLan ist eine textLiche 
RegeLung zum ausbau bzW. zuR eR-
tüchtigung DeR eneRgienetze aLs 
voRaussetzung füR Den ausbau DeR 
eRneueRbaRen eneRgien voR oRt voR-
gesehen. 

Durch den ausbau der erneuerbaren energi-
en verändern sich die anforderungen an die 
stromnetze grundlegend. stromerzeugung er-
folgte in der Vergangenheit in großkraftwerken 
mit räumlicher ausrichtung auf regionen und 
ballungszentren mit hohem energieverbrauch. 
Dabei wurde der strom auf ebene der hoch- 
und höchstspannung ins netz eingespeist. Der 

9. eneRgieLeitungen
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stromverbrauch erfolgte auf ebene der Mittel- 
und niederspannung. 

Der ausbau der erneuerbaren energien erfolgt 
hingegen dezentral mit schwerpunkt auf die 
eher ländlichen regionen und einer großen 
bandbreite installierter leistungen. in bezug 
auf die Windkraft ist zudem der geplante aus-
bau im Offshore-bereich anzuführen. hieraus 
ergeben sich für unsere region vereinfacht 
zwei Konsequenzen:
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1. Die stromnetze im ländlichen bereich, welche 
entsprechend der bisherigen nutzungen auf 
einen eher geringen stromtransport ausgelegt 
sind, müssen ausgebaut werden. Windparks 
und biogasanlagen, aber auch Photovoltaik-
Freiflächenanlagen befinden sind in der regel 
im Freiraum. Der anschluss neuer erzeugungs-
anlagen und ihre integration ins stromnetz 
kann mit der derzeitigen netzinfrastruktur in 
absehbarer Zeit nicht mehr umgesetzt werden. 

2. neben größeren anlagen, wie Windparks etc., 
erfolgte in den vergangenen Jahren ebenfalls 
ein erheblicher Zubau von Photovoltaikanlagen 
auf gebäuden. hierdurch wird in erheblichem 
Maße strom auf ebene der niederspannungs-
netze eingespeist und die richtung des strom-
flusses regelrecht umgekehrt. Die niederspan-
nungsnetze sind für diese stromaufnahme 
jedoch nicht ausgelegt und stoßen zunehmend 
an ihre Kapazitätsgrenzen. 

Darüber hinaus wird diskutiert, ob ein zusätz-
licher bedarf an Übertragungsnetzkapazitäten 
erforderlich ist, um die ballungsräume im sü-
den und Westen an die projektierten Offshore-
Windparks im norden anzuschließen. inwieweit 
der Planungsraum südwestfalen von einem 
möglichen ausbau betroffen ist, kann derzeit 
nicht abgeschätzt werden. 

insgesamt wird aber deutlich, dass der Um- 
und ausbau der netzinfrastruktur im strom-
bereich eine grundvoraussetzung für den 
weiteren ausbau der erneuerbaren energien 
darstellt. nur wenn der erzeugte strom auch 
zum Verbraucher gelangt, kann die energie-
wende gelingen. 

Daneben kommt auch dem gasnetz eine ent-
scheidende rolle zu. Durch einspeisung von 
biomethan ins gasnetz können biogaserzeu-
gung und die Umwandlung in strom zeitlich 
und räumlich entkoppelt werden. auf diese  
Weise wird einerseits ein beitrag zur lösung 
der speicherproblematik geleistet. anderer-
seits kann die stromerzeugung an den stand-
orten erfolgen, wo neben strom- auch ein 
entsprechender Wärmebedarf im sinne der 
Kraft-Wärme-Kopplung besteht. 

Die textliche regelung im regionalplan soll 
darauf abzielen, einen den anforderungen der 
integration der erneuerbaren energien gerecht 
werdenden ausbau der netze voranzutreiben 
und die berücksichtigung der belange der 
energiewende im rahmen von netzinfrastruk-
turbezogenen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen sicherzustellen. 
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